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, ,.,Mit Beziehung au,f,die mir am 9.6.1971 zugekommene 
.:. _ ... i. =.,:. I I; .', I :.. ~ I •• " ~ . • • ' •.• 

s,c~iftliche AnfrB:ge des Herrn AbgeOrdneten zum. National-
.. ratHerbertE g g .und G~noss,en, z. 628/J~NR/1971:, ,be-

fl;; ~ ;:-: . .' . . . ~ '"'. -. . . 

,', : treffend' Begrenzung der Schadenshaftung . der pien.~~1'?-ehmer, 
. ::J ...... ;.- ,I;.' .. : . ' .',.", .:. . .. ' , . ."' _ . . - - . 

beehre ich mich, ,folgendepmi tzuteilen: '. 
• • . ", __ I , :, .. f:·.::·~.;·~.:) :~)2;[\ _; ' .. ! 

.r::,~~; c\.': ':: .:' ( .. ,., {' l~;~DemBundesministerium für Justiz sind ..,: auf 
.,' 

·Grund de~, ihm vorgelegten arbeitsrechtlichen Entscheidungen 
der'Gerichte - nur 20.Fällebekannt, in denen das Dienst-

. ".~,~D;.>'::.: '; :.,'., . ,:.: . ,.,'., .-,. - , . " • _ . 

~,nehmerhaftpflichtgesetz vom 31.März 1965, BGBl. Nr. 80, 
. -

.sei,t,seinem Inkrafttr,eten bedeutungsvoll gewesen ist. So';" 
.1" ~ :> .. j .,L <.' .. ' .... ":~ '. ; '.." .. ".. .. _. .... ..' . .. 

weit· in diesen Fällen der Dienstnehmer den Schaden nicht 
~'':-- ,,: ~ - . ..: . . .. 

. grobfahrlässig 0cler_vorsätzlich zugefügt hat- dies ist . .. - . 

nur ,in dreien dies~r.20 J1echtsstreite der Fall gewesen - 'j 
L :~ ... ',. ~-

~,ha..,t das Gericht dem Dienstnehmer den Ersatz entweder ganz -, ',' 
"'eria~sen Öder 50_ we'i t gemäßigt,daß~eine Ersatzleistung 

. '~:"'~eine wirts6haf:.t
'
l'ichen Grundlagen' n:icht' gefährdet hat~' 

':' -:~ ~~ - ..... ', ... .~. _.' .. .. :~ ,.~. . .. ,. .. -' ~ .... -' . - - .' ,..,..... ':'.~ .. _" 

.. :', i~ .. '·· <:.'2.,v;Die [Frage, ob eine. schadensersatzrechtliche 
·/~Ersatzpflicht 'auf den Ersatz ~des ganzen Schadens ausge­

richtet. sein muß ,oder ob sie aus GrUnden der Billigkeit 
unter Ums,tänden: so \.'lei t erIp.~ßigt werd~n. kann, daß die wirt-

,'~. ,~<- '. :.(. " ':" '. ,t;;·<-:,·~ ,; .";; ,,__ ... -

. s9haftl~qhen Grundlagen des Ersatzpflichtigen nicht er-
. ",. ,'~. ~., 

schüttert w:erde'n, ist eine allgemeine Frage des Schadens-
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.' ersatzrechts und nicht bloß eine soliehe des Dienstnehmer­

.... haftpflicl1t~echts 0 Die österreichische Rechtsordnung 

1<;;:': geht _"wie 'auch viele ausländische Rechtsordnungen ~ yon. 
'. dem Grundsatz aus, daß der SchadenszufUger dem Geschädigten" ..... 

den-·,.Schaden voll ersetzen muß, soweit ihm ein Verschulden 

zur Last fällt und nicht besondere Bestimmungen,. wie etwa 
diejenigen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, 'eine'" 

Mind'erung oder""gar"eine ErlassUngder'Ersatzpflicht vor- .' . 

D·~;:·sehenoder na'ch dem § 1324 ABGB bei bloß leichter Fahr­

lässigkei t der Er~atz des entgangenen Gevlinns nicht zu' 
lt-üsten ist. Die Frage, ob und in welcher Weise diese' -:,,' 

Pflicht zum Ersatz des ga.nzen Schadens. (Prinzip' der Total ... · 
restitution) durch eine Billigkeitsbestimmung zugUnsten 

des Ersatzpflichtigen gemindert werden Itönnte,. "!stbesonders 
• c::;, .:;.:iiriAusland· Gegenstand von' Erörterungen, so besonders in 

··.r::;dei· .. B~desrepublik Deutschia~d' seit d~m:':43.·Deut~chen·: 
"\T.uristentag 1960 in MUridhen. ' Diese Erörterungen,. die :sic.h, 

.~ '.i~'~'ini:tibrigeninderBundesrepublik Deutschland nur auf die 
. ' .-. .' 

SchadenszufUgung aus'lei6hterFahrlässigkeitbeziehen; 
'1'sind jedoch noch nicht:.'abgeschlossen;' sie haben noch keinen 

Il~)~:.t::.;:,;N1ederschlag inder Gesetzgebung gefundeno':::' '. ;)!;:)':!:;J 

'.:-~;;-.'.;'~~U:· <:;:;', I'3-~'Öst~rreich:;solit~':'gich die ~rg~briis~~: cii;ser 

tgrUridlichenUIid'umfasseIiden Erörterungen' im Ausland' zu-
n',,: .'.:." . ,.. .' ..... ". ; . '. .,,,,. ·c'''. '., '. .. . 

-:'''''nutze machen, bevores'unterAtifgabeeines festverwurzelten 
,,"". , .:. 1"-' (.- , .'. . '" .. '-': . '.: ... : ....... ' . 

'Grundsatzes eine'Billigkeitsbestimmung der bezeichneten . ...". ".' .. 
Art in' das" a:l~ge~eirH~' Sch~densersatzrecht · e.in~Uhrt.·· Auf 

, - deIh:'Gebi~t 'des l):i.en.~tnehm~rhaftpflicht~·echts'im b~sdAd~~en 
::i"::"'istJeine'söiche' gesetzgeberfscheMaßnahme ria.Ch den Wah~::'''<'»''t;',<" .... 

. . . .' ~'-. .', ." ..~" , '. . 

. Iiehmungen'des Bundesministeriums fUr Justiz nicht erförder-
11~h, ~:weil:"dfe GeriChte a'tif:G~~dde;'b~~'t~henden R~chts-" 
~l'age ' .. in der. Lage. ge\V'esen~ind,~.die.ihnen~vor.liegenden Fälle 
, il!befriedigender:-.Weise,zu. regeln •. 
. '.:".,.!" ". :-...•. , .. ,,'. ,f······'·.",.-, .,'.'"' , .... r,·.· .. ,. t',·.~ .. ·.'> ~ .. .:.;:.' •••• ':!, ... '. ~.'.·.: .. f·:·.·-. •.•.. (J.-........ ,'.',~ , .. L·:··.·,:·;·:o·.·,i.·,.:.<.' 
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